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Herausgegeben von Usteri.
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Montag, den -zApril igoi. Viertes Quartal. Dell -z Germinal IX.

An die Abonnenten.

Da mit dem Stück ;-2, das vierte Quartal deS

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,
so sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fort-
sctz'.ing ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Adon-
ncinent für das fünfte Quartal ungesäumt zu er«

neuern.
Die S te m pelgeb üH r, welcher von nun an die

Zeilungsdlätter unterworffen sind macht eine Erhöhung
deS Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement

für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und 5 Fr. btz. ausser Bern, wogegen der NcpubUka-

ner postfrey geliefert wird. Die Abonnenten werden

leicht bemerken, daß bey dieser sehr mäßiqcn Preiserhs-
hung, mehr als ein Drittel der Stempelgebühr von dem

Verleger selbst getrag n w>rv.
Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung

folgender Blatter, von denen noch Exemplare um beygcsezte
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu « Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Dagdlait, - Bande, jeder zu e Fr.
Neues republikanisches Blatt 1 Band, 4 Fr.
Neuer schwcizectscher Republikaner 4 Quartale, jedes zn

4 Fr
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen ßiidcn,

sollen in einigen Gupolemeitthefren nachgeliefert werden,
sobald sich «in? hinlängliche Aahl Abonnenten für diese Gup-
vlemmtc gesunden hat. Man prännmerirt für das erste Heft
mit z Fr. den dein Herausgeber oder bey I. A. ldchS.

Von den Registern zu obigen SammUnsgcn sind btsdahin
drey zn den z Bààn deS schweizerischen Rcpnbitka»c>S und
dasjenige zum ersten Band des LagblatlS erschienen : die übn-
gen sollen! nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 18. Merz.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Peiitionencommißion über

nachfolgende Gegenstände:
Die Gemeinden Metmensiettcn, Knonau, Äugst,

Affoitern, Mafthwandcn, Ottenbach und Hedingen,

Dulritl Mftmenstcllen, Canton Zürich, bezahlten dein
vormaligen Landvogl zu Knonau, unter dem Titel Vogt»
steuer, eine jährliche Abgabe, von welcher sie glaubten,
sie sey durch die Constitution aufgehoben.

Nun werde ihnen solche in folg Weisung vom Finanz»
minister, begründet auf die Verfügung des gesezgcbendcn

Raths vom 17. Ienncr igor, ansehend die Voglssteucr
im Distrikt Mnri, durch die Aerwaltuugskammer ab-

g-fobert; da aber diese Abgabe keinem Grundstük assizirt,

sondern bloß Personal sey und mithin mit der Vogts,
steuer von Muri nichts a!S den Namen gemein habe,
so glauben sie solche als unentgcidlich aufgehoben, uud
bitten den gesezgebenden Rath darüber um einen baldigen
Entscheid. — An die Finanzcommißion gewieft«.

6. Bürgerinn Anna Maria Frey von Zurzach er»

zeugte mitB. Dav. Emannel Fastnacht von Bern im Z.
1772 ausser der Ehe ein Mägdlein, das nach dem Vor«
gebe» derselben nur wegen der Verschiedenheit der Re«

ligisN seiner Eitern, nicht per ftikseguen8 msrnmoni'um
ehlich, und eben deßwegen dem B. Fastnacht als
unchlich zugesprochen wurde. Alibercns im Jahr 1779
erhielte der Vater desselben von der ehemalige» Berner
Regierung ft-ne Legitimation, deren Rechte ihm nvn
auch durch daS Geftz vom 2g. Dec. 1798 zugesichert

worden. Allein weder durch die eine noch das andere

ist diesem Kind, das gegenwärtig verheyrathct und

Mutter von vier Kindern ist, geholfen da es von seinem

landsabwestnden Vater nichts zu hoffen hat, und auf
der andern Seite daS Badische Erbrecht einer Weibs»

person ve b etet, über ihre Mittel zu testiren, und die

Petentin keine andere als ererbte Mittel besizt. Diesis
Gesetz wird in Casu um so viel härter und drückend r
für diePetenlin, als ihr nächster Verwandter ein kinde »

loser Bruder ist, und wen» dieser gar unvcrsehen sterben
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sterben sollte, ihr Vermögen an weitläufige Verwandte,
die alle im Ausland sind, fallen wurde.

In Betracht dieser besondern Umstände, bitte sie

entweder um eine allgemeine Verfügung, oder um Du-
pensation von jenem Artikel des Badischcn Erbrechts. —
An die Civilgcsctzgebungscommißion gewiesen.

7. Einer der wichtigeren Mängel in der Staats - Zld-

ministration der vormaligen Berner Regierung war un-

zweifelhaft die Weitschweifigkeit und Kostbarkeit des

Prozeßgangs und die allzu große Nachsicht gegen tröhl-
süchtige Parteyen und sportelsüchtige Advskaten. Wer
nicht aus Leidenschaft sondern aus Gründen des allgc-

weinen Wohls wichtige Veränderungen wünschte, der

wandte seinen Blik auf diesen Zweig der öffentlichen Vcr-
wallung, und der erwartete von jeder Aenderung der

Dinge, die schleunige Verbesserung dieser Mängel.
Statt dessen bliebe der Ncchtsgang seither nicht nur

der gleiche, sondern die Revolution und ihre mißverstan-

dene Begriffe von Freyheit und Gleichheit losten die

schwachen Zügel der Aufsicht über Parteyen und Advo-
katen noch vollends auf der einen Seite, so daß eine

Menge loses Gesindei, dem weder Erziehung noch Ta-
lente einige Ansprüche geben, dessen llnwisftnheit im

Gegentheil oft nur durch ieiue Sportelsucht übertroffen

wird, ohne je irgend eine Probe seiner Fähigkeit abgelegt

zu haben, sich zu dem Beruf der leztern drängt, und

indem sie alle Tag sowohl die Einfalt des Unersahrnen

dethört, als di«. Tröhlsucht des Boshaften mit allen

Waffen der Chicane unterstüzt, dem um sich fressenden

Krebs der leidig n Prozchsucht aus eine die Wohlfart
vieler Gegenden zerstörende Weise Nahrung giebt; auf
der andern Seite dann, eben wegen der Freygebung
dieses Berufs jede Festsetzung von Gebühren unmöglich
gemocht wird.

Einen ekelhaften Beleg zu einem Theil diesiw Results-
ten liefert uns eine zwischen einem B. Bech st 0 l s und

B. Brehm instruirte Prozedur, die das Cantonsge-
richt von Bern, dem qesezarbcndc» Nach zusendet, mit
der Bitte, in semer Weisheit Mittel ausfindig zu ma-
chen, der Weitschweifigkeit des Rechlsgangcs, seiner

Kostbarkeit, der Tröhjsucht der Parteyen und der Spor-
telsscht unbescheidener Advokaten ein Ziel zu stecken.

Die Petirioncncomnnßion rathet an, diese Zuschrift
aw die Civilgcsezgedungscvnmußion zu übersenden, mit
dem Auftrag, so bald möglich darüber zu rapportiren.
Angenommen.

L. Die Munizipalität des Bezirks Fäido, im Namen
allere Mumzipalftälen des Distrikts Livencn, Canton

Bellcnz wünscht, daß bey der Ztssammenschmelzung der

zwey italienischen Canlone, die Stadc Bellenz. als der

Mittelpunkt dieser beyden Cantone, zum Hauplvrt ge-

umdlt werden möchte.

Die Petitionencommißion schlagt vor, diese Bill-
sehnst an die Constitutionscommißiou zu überweisen.

Angenommen.

y. Die Gemeinde Novazano im Distrikt Mendrisio.
Canton Lugano, begehrt, daß die Einkünfte von einem

der drey in dieser Gemeinde bestehenden einfachen Benefit
cim, zur Unterhaltung der Pfarrkirche bestimmt werden,
sobald eines derselben ledig werden wird. Sie stellet die

Armuth ihrer Pfarrkirche vor, die grösteutheils von Ail-
mosen unterhalten wird.

Ihre Pelitlonencommißion rathet Ihnen a», das Ve. '
gehren der Gemeinde Novazano der Untersuchung der

Unterrichtscommißion zu übersenden. Angenommen.
10. Die Eliten von Marason, Distr. Oron, bitten

wiederholt um Bezahlung ihres rükständigeu EoldeS.

Wird an die Vollziehung gewiesen.

ri. Die Hospilalverwaktnng von Montreux verlangt
Nachlaß der Emregistriruugsgcbühren von einem durch

sie gekauften Weinberg. Wirb an die Finauzcommißion
gewiesen.

12. Ester Soumin, Wittwe Rongemont, hatte volle

Legitimation ihrer Tochter verlangt; Verwandte des

Vaters komme» dagegen ein. — Da der Rath jenes

Begehren bereits abgeschlagen, so wird die neue Petition
ad akra gelegt.

1;. B. Cheseau, Municipal von Lavey, Distr. Aigle,

macht einige Bemerkungen über eine künftige Verfassung,

die an die Constitutionscominißion gewiesen werden.

Fischer erhält für es Tage Urlaub.

Am iy. und 20. Merz waren keine Sitzungen:

Gesetzgebender Rath, 21. Merj.
Präsident: Hub er.

Folgendes Befinden des Vollz. Ratbs wird verlesn

und hernach an die Finanzcommißie» verwiesen:

V Gesetzgeber! Der Pollz. Rath hat die Ehre II'»
ncn B. G. sein Befinden über dc» Gesetzesvorschiag,

das Zoilwesen betreffend, mitzutheilen.
Er sieht mit Vergnügen, daß die ihm gegebene

Vollmacht lim Wesentlichen ganz auf die nemlichen

Grundsätze gebaut ist, welche er Ihnen selbst vorgelegt

hat.' Mit Ihnen also ganz über die Hauptfach» ci»-
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verstanden, beschränkt er stine Bemerkungen auf fol.
gendcs:

1. Ersucht Sie B. G. der Vollz. Rath, die durch

den §. 2 der Vollziehung auf die Einfuhr ertheilte Bc.
gwälligung, auch auf die Ausfuhr auszudehnen. Die-
jenigen Gegenstände, deren Ausführung zu belegen ist,
können »war nicht vielfältig seyn, eben so wenig, alS

die Abgabe selbst drückend seyn darf; dennoch aber giebt
es Artikel, deren Exportation zu gewissen Zeiten wenig-
siens, ocm Lande schädlich seyn kann, und daher er.

fchmerl oder ganz verhindert werden sollte.

Der Vollz. Rath wird durch die Autorisation, die

er von Ihnen verlangt, sich in den Stand gcfezt sehen,

anzuordnen, was des Landes Nutze» und die Vervoll,
kocknung der innern Industrie erheischen mag.

2. Hat der Vollz. Rath bemerkt, daß Sie B. G.
dem § stillos Antrags nur zum Theil beygepflichtet

haben, und dagegen in Ihrem Vorschlag §. 2 verord-

nen, daß im Fall der Vollz. Rath den Zoll für einzelne

Waaren über 6 p. 0/0 erhöhen wollte er hierüber
von dem gesttzg. Rath eine» besondern, bestimmten

Beschluß verlangen solle.

Nun aber bittet Sie der Vollz. Rath in Erwägung
zu ziehen baß einen Theils seine Absicht hauptsächlich

dahin gieng, nur fremde Confumalionsarlikel, deren

Verbrauch unmäßig ist und für welche jährlich grosse

Summen a.s dein Lande gchcw, höher zu belegen;
eine indirekte um so zweckmäßigere Auflage? als sie nur
auf den Wohlstand fällt, und von jedem, der sie nicht

gerne tragen will, ausgerveche» werden kann; andckf.lts
dann ist das begehrte Maximum der Abgabe von 12

p. 0/0 aus Lnxuswaarcn, schon an sich so mäßig bestickt,

daß anfällige Besorgnisse verschwinden müssen.

Der Vollz. Rath ist daher so frey, Ihnen B. G.
beweibten z.Z. seines Antrags, den er an seiner Stelle
glaubt, zu wiederholen, und Host, daß Sie stine Be-
nmkungen richtig genug finden werden, um den Z. 2

in diesem Sinne abzuändern.

In Erwägung, daß bey dem Zollwesen die Con-

trvllstrung der ein- und ausgehenden Waaren, ein

Hauptcrfordcrniß ist, und diese nur durch die Consignation
erlangt werden kann, schlägt der Vollz. Rath Ihnen,
nach genauer Prüfung, vor, zu dem §. y hinzuzusetzen:
--Jedoch ist der Vollz. Rath begwäliigt, die Lebens»

Mittel vom ersten Bedürfniß, so wie die zur Fabrikation
dienende Urstvsse, einer Contrvllegedühr zu unterwerfen,
deren Maximum aber für die erster» 1/4 p. 0/0 des

Werths, und für die »ten a o/v nicht übersteigen darf. "

Folgende Votschaft des Vollz. RathS wird perlest»

und an die Civiigesttzg. Commißwn gewiesen:

B. G. In bcylicgcnder Zuschrift bittet der B. Ul-
rich Gammelcr von Lüzelflüh im Distrikt Niederem-
mcuthal, Cant. Bern, daß feiner mit Verena Staldcr,
einer ledigen von Lüzelflüh unchlich erzeugten Tochter
Rvsina, die gesetzliche Legitimation ertheilt werde, um.
sie in alle Rechte chlicher Kinder und in vollkommene

Erbfähigkeit einsttzcn zu können. Der Vollz. Rath
glaubt Ihnen B. G. diese Bitte um so mehr empfehlen

zu dürfen, je mehr und gewisser mit ihr die Ehre und
das Glück einer unschuldig leidende» Tochter, die Ruhe
eines seine Fehler bereuenden Vaters und das Vergnügen
einer lheilnehmenden Familie in enger Verbindung steht.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-
richtscommißis» gewiesen:

B. G. Aus bcyiiegenvem Berichte des Ministers
der Künste und Wissenschaften werden Sie ersehen,

wie dringend nothwendig der Gemeinde Schwytz ein'
anderes und besseres Schulgidäudc sey, indem daS itzige-

Schttlhaus ein Theil deS nicht geräumigen alien ver-
faUencn Klosters, ohne Beguciniichkcit un5-bhne alle

Einrichtung, eine starke Viertelstunde von dem Flecken'

entfernt ist. Der Crzichungsrath wünscht demnach, daß

das ehmalige Zcughäusli», ein Nationalgebäude, das

ganz öde und zu einer andern Bestimmung unbrauchbar

steht, der Schule zu Schwytz überlassen werde. Der'
Vollz. Rath glaubt, diesen Wunsch, der das öffentliche

Wohl zum einzigen Grund und Zwecke hät, um so

mehr unterstützen und empfehlen zu müssen, je b kann-'
ler es ist, daß die Eeziehungsauste.il in Schwytz muer'
der Leitung vorlreßicher Männ.r bereits weit gediehen,

zu Erwartungen schöner Früchte berechtigt, und durch
ein wohlgelegenes, geräumiges und zweckmäßiges Ge»'
bäude an Ausdehnung und Festigkeit gewinnen wird.'
Er ladet Sie deßwegen ein, B. G., diesen Gegenstand

in Berathung zu ziehen und über ihn mit Beschleußt»'

gung zu entscheiden.

Folgende Botschaft wird verlesn und an die Unter-
richlscommißivn gewiesen: '

B- G. Bürger Franz Tatti, vorher Benediktiner,-
trat in den Weltpriesterstand, und erhielt die Zustehe-

rung einer mhrlichen Pension von «6 Louisd'or. Da'
er nu» als Feldprediger des Schwci.tzerregiments Reding -

nach Spanien abzugehen entschlossen und eines detract'.-

lichen Reisegeldes bedürftig ist : so wünschte er s stalt '

einer Pension, ein für allemal ausgesteuert zu werden.

Er beschränkte seinen Wunsch auf d»e Summe von ,6
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LouiSd'or. — Der Voll;. Räch glaubt, daß diesem

bescheidenen und durch beyliegende Schriften begründe-

ten Begehren zu entsprechen sey; er ladet Sie demnach

em B. G., über diese Angelegenheit bald zu entscheiden.

Die Finanz. Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird :

Ihr habet unter dem lg. d. M. Eurer Finanzcom.
mißton die Bittschrift der Spitalverwallung der Ge-

meinde Montreur, Distrikt Levey Canton Lemän, zur
Untersuchung überwiesen. Die Spitalverwaltung, welche

ein Nationalgut Rcbland bey dem Dorf Clarens, Di-
strikt Vevey liegend, Romancl genannt, um n zoo Fr.
ersteigert hat, komt mit der Bitte ein, daß ihr die Einre.
gistrirungsgebühr möchte nachgelassen werden. Sie fuhrt
auch an, daß die Regierung andern Spitälern ähnliche

Nachlässe gestartet habe.

Ihrer Ftnanzcommißion sind keine dergleichen Be-

gânstigungcn bekannt ; und so sehr sie fühlt, daß derglei-

chcn mildrciche» Stiftungen, die Regierung alle ihr mög.

liche Unterstützung und Beförderung leisten soll, auch das

Finanzsystem wegen dcnEinregistrirungsgcbührenvon Ga.
den so öffentlichen Mildthätigkeits- und Unterrichtsan.

stalten durch Schenkungen gemacht werden, Rüksicht

yjml — aber keineswegs von selbst gemachten Aauisitio-

nen redt. Auch fühlt Ihre Finanzcommißion nur allzu-

wohl, daß wenn die Regierung in Fällen wie dieser ist,

und im gegenwärtigen Zeitpunkt < die Einregistrirungs.

gebühr nachlassen wollte, es in vielen Rüksichten unralh.
sam wäre, und zu großen Mißbräuchen besonders in

reichen Gemeinden) führen könnte.

Ihre Commißion glaubt, Ihnen B. G. anrathen zn

müssen, in das Begehren der Spitalverwallung von

Montreux nicht einzutreten, und selbiges abzuweisen.

Folgende Gutachten der Finanzcommißion werden

in Berathung genommen:
B. Gesetzgeber! Von den beyden Nationalgütcrn im

Canton W ald stälten welche Sie seiner Zeit einer

Versteigerung zu unterwerfen beliebt haben, galt
1. Deren i» 1/4 Iuchart bestehende, in der Ge-

meinde Baar gelegene, Schummern-Wald
6784 Fr., geschäjt 7456, überlöst z;;8 Fr.

2. Das in 9 1/2 Iuchart bestehende, in gleicher

Gemeinde liegende Nussiter. Holz 10944 Fr.,
geschäzt 4224, überlöst 6720 Fr.

Bey dieser beträchtlichen Uebcrlosung tragen wir nicht
das mindeste Bedenken gleich wie solches von der Ver-
tvcàngSkammer des C. Waldstätten, und dem Voll-
iiehungsralh, nach dem Gutachten semes Fiiianzministers

geschehen, Ihnen B. G., auch dieses OciS anzutragen,
diese beyden Verkäufe zu genehmen. — Angenommen.

Von den im Canton O b c ria ndzum Verkauf aus.
geborenen Nationaigütern, wurde» verkauft:

Im Distrikt N i c d e r-S i m m e n th a I.

Ein ehemals zum Schloß W i m m i s gehöriges höi.
zerneS Haus, Scheuer und andre kleine Neb.ngkbäude,
nebst dazu dienendem Pmlenschenkcecht, B r 0 d hâusj
genannt, einem Garten und ungefähr zwey Mamiwcrê
Wiesen: geschäzt 6750, rerk, 10254, übcrl. ,504 Fr.

Die bisherigen Behörden schlagen die Annahme die.

sir Vcräussrung vor, da solche theils ihren wahren
Werth ober darüber gegolten, theils, als von dem

Schloßdomaine Wimmis ganz abg.ssvndert, ohne

desselben Nachtheil geschahen ttnnc; und bemerken:
Daß, wenn der bisherige Pachtzins Fr. 645 betrage,
der Zins von der LosungSsumwc hingegen zn 4 Pcct.
berechnet, bloß 410 Fr. Btz. z Rp. abwerfe, so sev

die Hingabe, wegen den beträchtlichen Reparationen
oder gänzlich neuen Bauten, deren das Hàus bedürft,
und daß es die erlöste Sume in Zukunft schwerlich wieder

gelten möchte, nichts desto weniger anzurathen.
Aus allen oberzählten Gründen schlagen auch wir Jh.

nen B- G. die Ratifikation dieses Verkaufes vor, wenn

gleich, bey allenfalls Ihnen beliebender Beybehaltung,
selbst die Erbauung eines ganz neuen Hauses kaum

die 6000 Fr. kosten würde, »m welche der gegen-

wärtige Erlös geringer als der Hauptguts. Betrag des

bisherigen Pachtzinses ist. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Erklärung an die Bürger U. ..I. Von

Ioh. Heinrich Bremi, Professor in
Zürich. Im April igo,. 8. S. 8.

„Wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu

h.lfen. " Mit diesem grossen Denkspruch eröffnet der

Herr Professor Bremi seinen dritten Lauf. Der gurc

Mann scheint wirklich in einiger Verlegenheit zu seyn

und selbst nicht recht zu wissen ob er mit seinen Send,

schreiben fortfahren solle oder nicht? Doch hoffe» wir

das erstere: zumal sich wohl nach und nach Suceurs

cinsinden wird. Bereits hat irgend ein Repräsentant

des Städte-Pöbcls, im Näfilchen Intelligeiizl'latt dem

Herren Professor hohen Beyfall zugewinkt. Vielleicht

daß sich der „ Obmann der Mahler" mit dem Herren

Bremi associrl: diesen beyden Ritter» müßmi dann

die Bürger U... I. unzweiftihast unterliegen- 3'
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